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Amtliche Bekanntmachungen
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und der Ortsgemeinden Albersweiler, Annweiler
am Trifels, Dernbach, Eußerthal, Gossersweiler-Stein, Münchweiler am Klingbach, Ramberg,

Rinnthal, Silz, Völkersweiler, Waldhambach, Waldrohrbach, Wernersberg

Verantwortlich für den Text: Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Telefon (0 63 46) 30 10

Bekanntmachung 
Traubenernte- und Weinerzeu-

gungsmeldung 2008
Letzter Abgabetermin: 10. De-

zember 2008

Meldepflichtig sind alle Winzer und
Traubenerzeuger, sofern sie nicht
die gesamte Ernte an eine Winzer-
genossenschaft oder anerkannte
Erzeugergemeinschaft abliefern.
Winzergenossenschaften oder an-
erkannte Erzeugergemeinschaf-
ten müssen eine Traubenerntemel-
dung für die Erzeugnisse abgeben,
die sie als Trauben oder Maische
von vollabliefernden Mitgliedern
übernehmen.
Ausnahme:
Falls alle Teilablieferer einer Erzeu-
gergemeinschaft diese zur Abga-
be einer Traubenerntemeldung für
den abgelieferten Teil ermächtigt
haben, wird der einzelne Teilablie-
ferer von der Meldung der an die
Genossenschaft oder Erzeugerge-
meinschaft abgelieferten Erzeug-
nisse befreit. Diejenigen Betriebe,
die seit Beginn des Weinwirt-
schaftsjahres Wein, Most, Süßre-
serve oder Traubensaft aus zuge-
kauften Erzeugnissen hergestellt
haben, sind verpflichtet, die Wein-
erzeugung aus fremden Erzeug-
nissen zu melden. In diesen Fäl-
len ist auch das Lieferantenver-
zeichnis zur Weinerzeugungsmel-
dung auszufüllen und abzugeben.
Die Meldevordrucke sind bei der
zuständigen Gemeinde-, Ver-
bandsgemeinde- bzw. Stadtver-
waltung sowie bei den weinbauli-
chen Dienststellen der Landwirt-
schaftskammer Rheinland-Pfalz
und als Download (http://www.lwk-
rlp.de unter Weinbau/ Traubenern-
te- und Weinerzeugungsmeldung)
kostenlos erhältlich und müssen
dort bis zum 10. Dezember 2008
eingegangen sein.
Reichen Sie bitte das Exemplar für
den Meldepflichtigen zusammen
mit den Durchschriften ein. Es ver-
bleibt nach Bestätigung des Ein-
gangs bei Ihnen und dient als
Nachweis für die rechtzeitige Ab-

gabe. Falls die Traubenernte- und
Weinerzeugungsmeldung nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erstattet werden,
stellt dies eine Ordnungswidrigkeit
im Sinne des Weingesetzes dar.
Die ordnungsgemäße Meldung ist
darüber hinaus Vorbedingung für
die Teilnahme an marktregulieren-
den Maßnahmen nach der Verord-
nung (EG) Nr. 1493/1999, wie bei-
spielsweise die Trinkalkoholdestil-
lation.
Wir bitten Sie deshalb, die Melde-
formulare sehr sorgfältig auszufül-
len und den Meldetermin zu be-
achten. Für Rückfragen stehen Ih-
nen die Mitarbeiter der Landwirt-
schaftskammer Rheinland-Pfalz in
den zuständigen Dienststellen ger-
ne zur Verfügung.

Bekanntmachung Nr. 52/2008
der Stadt Annweiler am Trifels
in der Verbandsgemeinde Ann-

weiler am Trifels

9. Sitzung des Rechnungsprü-
fungsausschusses der Stadt Ann-
weiler am Trifels (Wahlperiode
2004/2009)
Am Montag, 17.11.2008, um
18:00 Uhr, findet im Bespre-
chungszimmer (104) des Rathau-
ses der Verbandsgemeinde, Mes-
splatz 1, 76855 Annweiler am Tri-
fels, die 9. Sitzung des Rech-
nungsprüfungsausschusses mit
folgender Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Nicht öffentlich:
1. Prüfung der Jahresrechnung
2007

76855 Annweiler am Trifels, 27.
Oktober 2008
Hans- Joachim Fette
Vorsitzender des Rechnungs-
prüfungsausschusses

Bekanntmachung Nr. 53/2008
der Stadt Annweiler am Trifels 
in der Verbandsgemeinde Ann-

weiler am Trifels
Ablauf von

Nutzungsrechten/Mangelnde
Grabpflege

Auf den Friedhöfen der Stadt Ann-
weiler am Trifels bestehen Gräber,
die seit geraumer Zeit nicht mehr
gepflegt bzw. instand gesetzt wer-
den. Trotz intensiver Nachfor-
schungen durch die Friedhofsver-
waltung (Anbringen von Schil-
dern/Aufklebern, Ausfindigma-
chen von möglichen verantwortli-
chen Hinterbliebenen) konnten für
die nachstehend aufgeführten
Gräber keine Angehörigen, Hin-
terbliebene oder sonstige Nut-
zungsberechtigte gefunden wer-
den. Gemäß der Friedhofssatzung
kann bei vernachlässigter Grab-
pflege über die Grabstätte ander-
weitig verfügt werden, nachdem
hierauf zuvor durch öffentliche Be-
kanntmachung hingewiesen wur-
de.
Sollten sich bis zum 22. Novem-
ber  2008
bei der Verbandsgemeinde Ann-
weiler am Trifels, Meßplatz 1, Zi.-
Nr. 134, Telefon 06346-301144,
keine Angehörigen, Hinterbliebe-
ne oder sonstige Nutzungsberech-
tigte gemeldet haben, werden die
Gräber geräumt und eingeebnet.
Grabmale und Einfassungen ge-
hen entschädigungslos in das Ei-
gentum der Stadt über.
Die folgenden Grabstätten sind
hiervon betroffen:
Name d.Verstorbenen: Feld-Nr.:
Bemerkung:
Gensheimer Johanna + C/40
Grabstein ist lose
Gensheimer Johannes + Gens-
heimer Anna Maria 
Meitinger Margareta + Anton
C/61          Grabstätte ist verwildert
Gotthold Elisabetha + Wilhelm
D/109            Nutzungsrecht ist ab-
gelaufen 

76855 Annweiler am Trifels, den
22. Oktober 2008
Wollenweber
Stadtbürgermeister

Bekanntmachung Nr. 54/2008
der Stadt Annweiler am Trifels
in der Verbandsgemeinde Ann-

weiler am Trifels

17. Sitzung des Haupt- und Finan-
zausschusses der Stadt Annwei-
ler am Trifels (Wahlperiode
2004/2009)
Am Donnerstag, 06.11.2008, um
18:00 Uhr, findet im kleinen Sit-
zungssaal des Rathauses der
Stadt, Hauptstraße 20, 76855 Ann-
weiler am Trifels, die 17. Sitzung
des Haupt- und Finanzausschus-
ses mit folgender Tagesordnung
statt:
Tagesordnung:
Nicht öffentlich:
1. Zwischenbericht zur Entwick-
lung der Haushaltswirtschaft 2008
2. Vorbereitungen zur Hauptveran-
lagung 2009 sowie zur Haushalts-
planung 2009/2010
2.1 Vorberatung über die Festset-
zung der Realsteuerhebesätze
2009
2.2 Vorberatung über die Festset-
zung des wiederkehrenden Beitra-
ges Feld- und Waldwege
2.3 Vorberatung Festsetzung He-
besätze Fremdenverkehrsbeitrag
und Kurbeitrag
2.4 Informationen zur Einführung
der kommunalen Doppik
3. Zuordnungen nach den Bestim-
mungen der Satzung über die Er-
hebung eines Fremdenverkehrs-
beitrages für die Beitragsveranla-
gung 2008
4. Abrechnung Kleingolfanlage

76855 Annweiler am Trifels, 27.
Oktober 2008
Thomas Wollenweber
Stadtbürgermeister

Bekanntmachung Nr. 26/2008
der Ortsgemeinde Albersweiler
in der Verbandsgemeinde Ann-

weiler am Trifels

Prüfung der Jahresrechnung
2007 sowie Erteilung der Entla-

stung gem. § 114 GemO der
Ortsgemeinde Albersweiler

In seiner Sitzung vom 13. Oktober
2008 hat der Ortsgemeinderat Al-
bersweiler folgenden Entlastungs-
beschluss gefasst:
4. Beschlussfassung der Jah-
resrechnung 2007 und Erteilung
der Entlastung gemäß § 114 Ge-
mO
Zu diesem Tagesordnungspunkt
waren Ortsbürgermeister Ernst
Spieß, Erster Beigeordneter Jakob
Kopp sowie die Beigeordnete Nad-
ja Messerschmitt gem. § 22 GemO
von der Beschlussfassung ausge-
schlossen und hatten im Zuhörer-
raum Platz genommen. Das älte-
ste Ratsmitglied, Herr Hans Wad-
linger, übernahm den Vorsitz und
übergab sodann das Wort an
Ratsmitglied Hans-Günter Gerst-
le, Vorsitzender des Rechnungs-
prüfungsausschusses. Dieser in-
formierte, dass die Prüfung der
Jahresrechnung 2007 keine Bean-
standungen ergeben hat und be-
antragt die Entlastung gem. §114
GemO. Der Gemeinderat be-
schloss einstimmig die Jahres-
rechnung 2007 und erteilte dem
Ortsbürgermeister und den Orts-
beigeordneten sowie dem Bürger-
meister und den Beigeordneten
der Verbandsgemeinde Annweiler
am Trifels die Entlastung gem. §
114 GemO. Dieser Beschluss wird
hiermit gem. § 114 Abs. 2 Satz 1
GemO bekannt gemacht. Die Jah-
resrechnung 2007 der Ortsge-
meinde Albersweiler wird gem. §
114 Abs. 2 Satz 2 GemO in der Zeit
vom 4. November 2008 bis einsch-
ließlich 14.November 2008 im Rat-
haus der Verbandsgemeinde Ann-
weiler am Trifels, Messplatz 1,
76855 Annweiler am Trifels, Zim-
mer 210, zur Einsichtnahme öf-
fentlich aus.

76857 Albersweiler, 24. Oktober
2008
Spieß
Ortsbürgermeister

St01/01S

STÖRUNGSDIENSTE IM VERBANDSGEMEINDEBEREICH

Tel.:
Fax:

sowie

0 173/4 63 80 91
0 171/6 57 86 34

bei Störmeldungen:

Nach Dienstschluß bei Störmeldungen:

Saarlandstr. 13 in Annweiler am Trifels:

· Energie Südwest AG, Landau - Gasversorgung
bei Störmeldungen: Tel.: 0 63 41/28 90 - für die Gemeinde Albersweiler

bei Störmeldungen: Tel.: 0 62 33/60 40
für die Stadt Annweiler am Trifels und den Stadtteil Annweiler-Queichhambach

· Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Mobil-Telefon: 0 173/3 71 20 68
Kläranlage Annweiler am Trifels: Tel.: 0 63 46/28 22
Nach Dienstschluß bei Störmeldungen:

· Pfalzgas - Gasversorgung0 63 46/30 09-0
0 63 46/30 09-40

Mobil-Telefon:
Werkdirektor Dieter Götten:

Tel.: 0 63 96/9 21 30Bezirksstelle Hinterweidenthal

· Stadtwerke - Elektrizitäts- und Wasserversorgung

· Pfalzwerke - Stromversorgung

· Verbandsgemeindewerke - Wasserversorgung
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Bekanntmachung Nr. 27/2008
der Ortsgemeinde Albersweiler
in der Verbandsgemeinde Ann-

weiler am Trifels
Satzung

zur Änderung der Satzung vom
15. November 2001
zuletzt geändert am 12. Juli 2006
über die Erhebung von Fried-
hofsgebühren
der Ortsgemeinde Albersweiler 
vom 24. Oktober 2008

Der Gemeinderat hat auf Grund
des § 24 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz (GemO) und des
§ 2 Abs. 1 sowie §§ 7 und 8 des
Kommunalabgabengesetzes
(KAG) folgende Satzung beschlos-
sen, die hiermit bekannt gemacht
wird:
§ 1
Die Anlage zu § 1 der Friedhofs-
gebührensatzung wird wie folgt
geändert:
1. Ziffer VI. (Sonstiges) erhält fol-
gende Fassung:
1. Aufbringung des Grab-
schmuckes durch Gemeindebe-
dienstete- 75,00 €

2. Abräumung und Einebnung
eines
a) Urnengrabes/Kindergrabes
- 150,00 €

b) Urnengrabes/Kindergrabes
mit Grabplatte - 180,00 €

c) Einzelgrabes - 225,00 €

d) Einzelgrabes mit Grabplatte 
- 275,00 €

e) Doppelgrabes - 325,00 €

f) Doppelgrabes mit Grabplatte
400,00 €

durch die Ortsgemeinde Albers-
weiler
Die für die Entsorgung entste-
henden Kosten werden nach
Aufwand abgerechnet.
§ 2
Inkrafttreten
Diese Änderungssatzung tritt am
Tag nach der Veröffentlichung in
Kraft.
76857 Albersweiler, 24. Oktober
2008
Ortsgemeinde Albersweiler
Ausgefertigt:
Ernst Spieß
Ortsbürgermeister
Hinweis
Zu der Bekanntmachung der vor-
stehend abgedruckten Satzung
wird nach § 24 Absatz 6, Satz 4 der
Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) auf folgendes hinge-
wiesen:
Sollte die Satzung unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO oder auf-
grund der GemO zustande gekom-
men sein, gilt sie ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind,
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet oder je-
mand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung, Messplatz 1, 76855
Annweiler am Trifels unter Be-

zeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann die-
se Verletzung geltend machen.

76855 Annweiler am Trifels, 27.
Oktober 2008
Verbandsgemeindeverwaltung
Lehnberger
Bürgermeister

Beschlusszusammenfassung
zur 29. Sitzung des Ortsge-
meinderates Ortsgemeinde
Dernbach vom 24.07.2008

öffentliche Sitzung
Veröffentlicht werden nachfol-
gend nur die Tagesordnungs-
punkte, bei denen Beschlüsse
gefasst wurden:
1. Ortsbesichtigung - Festle-
gung des Standorts für Info-Ta-
fel Pfalzhof
Die Info-Tafel wird am Pfalzhof mit-
tig vor der Betonmauer am Brun-
nen mit einer max. Höhe von 2 m
befestigt. Der Beschluss erfolgte
einstimmig.
6. Beratung und Beschlussfas-
sung über Namensgebung des
Dorfplatzes /Verbindungsweg in
Dr. Lukas-Grünenwald-
Platz/Weg
Nach kurzer Diskussion erfolgte
der Beschluss einstimmig.

Bekanntmachung Nr. 18/2008
der Ortsgemeinde Eußerthal in
der Verbandsgemeinde Annwei-

ler am Trifels
Prüfung der Jahresrechnung

2007 sowie Erteilung der Entla-
stung gem. § 114 GemO der

Ortsgemeinde Eußerthal
In seiner Sitzung vom 24. Septem-
ber 2008 hat der Ortsgemeinderat
Eußerthal folgenden Entlastungs-
beschluss gefasst:
2. Beschlussfassung der Jah-
resrechnung 2007 und Erteilung
der Entlastung gem. § 114 Ge-
mO
Bei diesem Tagesordnungspunkt
waren Ortsbürgermeister Rein-
hard Denny und die Beigeordne-
ten Peter Schüler und Walter Jacky
gemäß § 22 GemO von der Bera-
tung und Beschlussfassung aus-
geschlossen und verließen den
Ratstisch. Den Vorsitz übernimmt
der Vorsitzende des Rechnungs-
prüfungsausschusses, Herr Ralf
Müller, der dem Gemeinderat be-
richtet, dass die Prüfung keine Be-
anstandungen ergab und emp-
fiehlt, dem Ortsbürgermeister, den
Ortsbeigeordneten sowie dem
Bürgermeister und Beigeordneten
der Verbandsgemeinde Annweiler

am Trifels die Entlastung gem. §
114 GemO zu erteilen. Der Ge-
meinderat beschließt einstimmig
die Jahresrechnung 2007 und er-
teilt dem Ortsbürgermeister, den
Ortsbeigeordneten sowie dem
Bürgermeister und Beigeordneten
der Verbandsgemeinde Annweiler
am Trifels die Entlastung gem. §
114 GemO. Dieser Beschluss wird
hiermit gem. § 114 Abs. 2 Satz 1
GemO bekannt gemacht. Die Jah-
resrechnung 2007 der Ortsge-
meinde Eußerthal wird gem. § 114
Abs. 2 Satz 2 GemO in der Zeit
vom 03.11.2008 bis einschließlich
12.11.2008 im Rathaus der Ver-
bandsgemeinde Annweiler am Tri-
fels, Messplatz 1, 76855 Annwei-
ler am Trifels, Zimmer 210, zur Ein-
sichtnahme öffentlich ausgelegt.

76857 Eußerthal, 27. Oktober
2008
Denny
Ortsbürgermeister

Bekanntmachung   Nr. 15/2008
der Ortsgemeinde Gosserswei-

ler-Stein in der Verbandsge-
meinde Annweiler am Trifels

Bebauungsplanverfahren
"West" 3. Änderung, gem. § 13
Baugesetzbuch (BauGB)
hier: Bekanntmachung des Auf-
stellungsbeschlusses gem. § 2
Abs. 1 BauGB
Bekanntmachung der Offenlage
gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Die Ortsgemeinde Gossersweiler-
Stein beabsichtigt, den Bebau-
ungsplan "West" im sog. verein-
fachten Verfahren, gem. § 13a
Baugesetzbuch zu ändern. Grund-
züge der Planung werden nicht
berührt. Im Rahmen der Änderung
des Bebauungsplanes im verein-
fachten Verfahren ist keine Um-
weltprüfung durchzuführen (§ 13
Abs. 3  BauGB). Der Ortsgemein-
derat Gossersweiler-Stein  hat in
seiner Sitzung vom 25. September
2008  die Änderung des Bebau-
ungsplanes  "West" beschlossen.
Der Beschluss wird hiermit be-
kanntgemacht. Das Plangebiet be-
findet sich im westlichen Teil des
Ortsgebietes des Ortsteiles Gos-
sersweiler. Die beabsichtigte Ge-
bietsabgrenzung ist in dem beilie-
genden Kartenausschnitt, welcher
Bestandteil dieser Bekanntma-
chung ist, mit einer dick gestrichel-
ten Linie dargestellt. Die Änderun-
gen des Bebauungsplanes bezie-
hen sich nur auf die Grundstücke
mit den Plan-Nr. 1145/1, 1146,
1140/1 und 1140/2 der Gemar-
kung Gossersweiler. Im Rahmen
der Offenlage kann sich die Öffent-
lichkeit über die allgemeinen Zie-
le, Zwecke und die wesentlichen
Auswirkungen der Aufstellung des
Bebauungsplanes informieren. Es
besteht die Möglichkeit zur Äuße-
rung und Erörterung. Dazu wird
der Entwurf des Bebauungsplanes
und  der Begründung in der Zeit
vom  07. November - 08. Dezem-
ber 2008

in der Bauabteilung der Verbands-
gemeindeverwaltung Annweiler
am Trifels, Messplatz 1, Zimmer
137, 76855 Annweiler am Trifels,
während der üblichen Dienststun-
den öffentlich zur Einsicht ausge-
legt.
Während dieser Zeit besteht die
Gelegenheit, sich über die Pla-
nungsabsichten zu informieren
und sich gegebenenfalls hierzu
schriftlich oder mündlich zu
äußern. Es wird daraufhingewie-
sen, dass ein Antrag nach § 47 der
Verwaltungsgerichtsordnung un-
zulässig ist, soweit mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht wer-
den, die vom Antragsteller im Rah-
men der Auslegung nicht oder ver-
spätet geltend gemacht wurden,
aber hätten geltend gemacht wer-
den können.

Gossersweiler-Stein, den 27. Ok-
tober 2008
Dr. Conrad
Ortsbürgermeister

Anlage zur Bekanntmachung
"Bebauungsplanver fahren
West" 
3. Änderung der Ortsgemeinde
Gossersweiler-Stein
- unmaßstäblicher Auszug aus
der Flurkarte

Darstellung des Geltungsberei-
ches: am Ende des amtlichen
Teils

Bekanntmachung  Nr. 8
der Ortsgemeinde Münchweiler

am Klingbach
in der Verbandsgemeinde Ann-

weiler am Trifels
Haushaltssatzung und Haus-

haltsplan für das Haushaltsjahr
2008 und 2009 der Ortsgemein-
de Münchweiler am Klingbach

Die am 11.09.2008 vom Gemein-
derat beschlossene Haushaltssat-
zung mit -plan für die Haushalts-
jahre 2008 und 2009 wurde der
Kreisverwaltung Südliche Wein-
straße als Aufsichtsbehörde zur
Überprüfung vorgelegt.
Mit Schreiben vom 22.09.2008 -
Az.: 10/901-11 - werden Bedenken
wegen Rechtsverletzung entspre-
chend § 97 GemO nicht geltend
gemacht.
Die Haushaltssatzung enthält kei-
ne genehmigungspflichtige Teile (§
95 Abs. 4 GemO).
Die Haushaltssatzung mit -plan
wird gemäß § 97 Abs. 2 GemO in
der Zeit vom 31.10.2008 bis
einschließlich 10.11.2008 im
Dienstgebäude der Verbandsge-
meindeverwaltung Annweiler am
Trifels, Rathaus, Meßplatz 1, Ann-
weiler am Trifels, Zimmer 107,
während den üblichen Dienststun-
den zur Einsichtnahme ausgelegt.

Münchweiler am Klingbach,
27.10.2008
Hahn
Ortsbürgermeister

Hinweis
Zu der Bekanntmachung der vor-
stehend abgedruckten Satzung
wird nach § 24 Absatz 6, Satz 4 der
Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) auf folgendes hinge-
wiesen:
Sollte die Satzung unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO oder auf-
grund der GemO zustande gekom-
men sein, gilt sie ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind,
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet oder je-
mand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung, Meßplatz 1, 76855
Annweiler am Trifels unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann die-
se Verletzung geltend machen.

76855 Annweiler am Trifels, den
27.10.2008
Verbandsgemeindeverwaltung
Lehnberger
Bürgermeister

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Münchweiler

am Kl. für die 
Haushaltsjahre 2008 und 2009

Der Ortsgemeinderat hat auf
Grund von § 95 der Gemeindeord-
nung (GemO) für Rheinland-Pfalz
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in
der zur Zeit gültigen Fassung fol-
gende Haushaltssatzung be-
schlossen:
§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden:
Haushaltsjahr      2008    
Haushaltsjahr      2009
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf
165.750 €

163.900 €

der Gesamtbetrag der Aufwendun-
gen auf
163.550 €

163.150 €

Jahresüberschuss 
+ 2.200 €

+ 750 €

2. im Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen auf
157.750 €

155.900 €

die ordentlichen Auszahlungen auf
143.450 €

142.850 €

Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
+ 14.300 €

+ 13.050  €
die außerordentlichen Einzahlun-
gen auf
0 €
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0 €

die außerordentlichen Auszahlun-
gen auf
0 €

0 €

Saldo der außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
0 €

0 €

die Einzahlungen aus Investiti-
onstätigkeit auf
1.400 €

500 €

die Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit auf
4.700 €

5.500 €

Saldo aus den Ein- und Auszah-
lungen aus Investitionstätigkeit
- 3.300 €

- 5.000 €

die Einzahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit auf
0 €
0 €

die Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit auf
0 €

0 €

Saldo aus den Ein- und Auszah-
lungen aus Finanzierungstätig-
keit
0 €

0 €

der Gesamtbetrag der Einzahlun-
gen auf
159.150 €

156.400 €
der Gesamtbetrag der Auszahlun-
gen auf
148.150 €

148.350 €

Veränderung des Finanzmittel-
bestands im Haushaltsjahr
+ 11.000 €

+ 8.050 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehe-
nen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehe-
nen Kredite, deren Aufnahme zur
Finanzierung von Investitionen
und Investitionsförderungsmaß-
nahmen erforderlich ist, wird fest-
gesetzt für
Haushaltsjahr  2008         
Haushaltsjahr 2009   
zinslose Kredite auf
0 €

0 €

verzinste Kredite auf
0 €
0 €

zusammen
0 €

0 €

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehen
Ermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
werden nicht veranschlagt.
§ 4
Steuersätze
Die Steuersätze für die Realsteu-
ern werden für die Haushaltsjahre
2008 und 2009 wie folgt festge-
setzt:
1) Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche
Betriebe (Grundsteuer A)
269 v. H.
b) für 317 v. H.
2) Gewerbesteuer 360 v. H.
§ 5
Beiträge
1. Die wiederkehrenden Beiträge
für die Feld- und Waldwege (§ 11
Kommunalabgabengesetz) wer-

den für die Haushaltsjahre 2008
und 2009 auf
6,14€ /ha
festgesetzt.
Beitragsmaßstab ist die Grund-
stücksfläche.
2. Der Einheitssatz für die übrigen
zur Entwässerung der Er-
schließungsanlagen erforderli-
chen Anlagen (Straßenoberfläche-
nentwässerung) wird gemäß § 3
Abs. 1 Nr. 2 der
Erschließungsbeitragssatzung in
den Haushaltsjahre 2008 und
2009 auf
20,27 € /qm
festgesetzt.
§ 6
Eigenkapital
Stand des Eigenkapitals zum
31.12. des Vorvorjahres

Voraussichtlicher Stand des Ei-
genkapitals zum 31.12.des Vorjah-
res
Voraussichtlicher Stand des Ei-
genkapitals zum 31.12. des Haus-
haltsjahres
Da noch keine Eröffnungsbilanz
vorliegt, ist eine Aussage über den
Stand des Eigenkapitals nicht
möglich.
§ 7
Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlun-
gen
Erhebliche über- und außerplan-
mäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1
Satz 2 GemO liegen vor, wenn im
Einzelfall mehr als 1.500 € über-
schritten sind.
§ 8
Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wert-
grenze von 2.000 € sind einzeln
im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9
Inkrafttreten
Die Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2008 tritt mit Wir-
kung vom 01. Januar 2008 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2009 tritt mit Wir-
kung vom 01. Januar 2009 in Kraft.

Münchweiler am Kl., den
27.10.2008
Ortsgemeinde Münchweiler am
Kl.
Ausgefertigt:
Hahn
Ortsbürgermeister

Bekanntmachung Nr. 12/2008
der Ortsgemeinde Rinnthal in

der Verbandsgemeinde Annwei-
ler am Trifels

5. Sitzung des Rechnungsprü-
fungsausschusses der Ortsge-
meinde Rinnthal (Wahlperiode
2004/2009)
Am Montag, 03.11.2008, um
19:30 Uhr, findet im Sitzungszim-
mer des Gemeindehauses, Haupt-
straße 32, 76857 Rinnthal, die 5.
Sitzung des Rechnungsprüfungs-
ausschusses mit folgender Tages-
ordnung statt:

Tagesordnung:
Nicht öffentlich:
1. Prüfung der Jahresrechnung
2007

76857 Rinnthal, 27. Oktober 2008
gez.
Ulrich Schmelcher
Vorsitzender des Rechnungs-
prüfungsausschusses

Bekanntmachung   Nr. 12 der
Ortsgemeinde Völkersweiler

in der Verbandsgemeinde Ann-
weiler am Trifels

Haushaltssatzung und Haus-
haltsplan für die Haushaltsjahre
2008 und 2009 der Ortsgemein-
de Völkersweiler
Die am 24.09.2008 vom Gemein-
derat beschlossene Haushaltssat-
zung mit -plan für die Haushalts-
jahre 2008 und 2009 wurde der
Kreisverwaltung Südliche Wein-
straße als Aufsichtsbehörde zur
Überprüfung vorgelegt.
Mit Schreiben vom 08.10.2008 -
Az.: 10/901-11 werden Bedenken
wegen Rechtsverletzung entspre-
chend § 97 GemO unter der Vor-
aussetzung zurückgestellt, dass
durch Aufwandsreduzierungen
bzw. die Ausschöpfung aller Er-
tragsmöglichkeiten ein Ausgleich,
zumindest aber eine Verbesserung
im Ergebnishaushalt herbeigeführt
wird.
Die Haushaltssatzung enthält kei-
ne genehmigungspflichtige Teile (§
95 Abs. 4 GemO).
Die Haushaltssatzung mit -plan
wird gemäß § 97 Abs. 2 GemO in
der Zeit vom 31.10.2008 bis
einschließlich 10.11.2008 im
Dienstgebäude der Verbandsge-
meindeverwaltung Annweiler am
Trifels, Rathaus, Meßplatz 1, Ann-
weiler am Trifels, Zimmer 107,
während den üblichen Dienststun-
den zur Einsichtnahme ausgelegt.
Völkersweiler, den 27.10.2008
Braun
Ortsbürgermeister
Hinweis
Zu der Bekanntmachung der vor-
stehend abgedruckten Satzung
wird nach § 24 Absatz 6, Satz 4 der
Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) auf folgendes hinge-
wiesen:
Sollte die Satzung unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO oder auf-
grund der GemO zustande gekom-
men sein, gilt sie ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind,
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet oder je-
mand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung, Meßplatz 1, 76855

Annweiler am Trifels unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann die-
se Verletzung geltend machen.

76855 Annweiler am Trifels, den
27.10.2008
Verbandsgemeindeverwaltung
Lehnberger
Bürgermeister

Bekanntmachung Nr. 13/2008
der Ortsgemeinde Völkerswei-
ler in der Verbandsgemeinde

Annweiler am Trifels

4. Sitzung des Rechungsprüfungs-
ausschusses der Ortsgemeinde
Völkersweiler (Wahlperiode
2004/2009)
Am Donnerstag, 13.11.2008, um
19:30 Uhr, findet im ehemaligen
Schulhaus, Hauptstraße 36, 76857
Völkersweiler, die 4. Sitzung des
Rechungsprüfungsausschusses
mit folgender Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Nicht öffentlich:
1. Prüfung der Jahresrechnung
2007

76857 Völkersweiler, 27. Oktober
2008
Rainer Müller
Vorsitzender des Rechnungs-
prüfungsausschusses

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Völkerswei-

ler für die 
Haushaltsjahre 2008 und 2009

Der Ortsgemeinderat hat auf
Grund von § 95 der Gemeindeord-
nung (GemO) für Rheinland-Pfalz
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in
der zur Zeit gültigen Fassung fol-
gende Haushaltssatzung be-
schlossen:
§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden:
Haushaltsjahr    2008      
Haushaltsjahr    2009      
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf
425.950 €

424.200 €

der Gesamtbetrag der Aufwendun-
gen auf
438.000 €

422.950 €

Jahresüberschuss / Jahresfehl-
betrag
- 12.050 €

+ 1.250   €

2. im Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen auf
402.800 €

401.050 €

die ordentlichen Auszahlungen auf
402.300 €

387.100 €

Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
+ 500 €

+ 13.950 €

die außerordentlichen Einzahlun-
gen auf

0 €

0 €

die außerordentlichen Auszahlun-
gen auf
0 €

0 €

Saldo der außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
0 €

0 €

die Einzahlungen aus Investiti-
onstätigkeit auf
12.750 €

750 €

die Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit auf
29.600 €

42.000 €

Saldo aus den Ein- und Auszah-
lungen aus Investitionstätigkeit
- 16.850 €

- 41.250 €

die Einzahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit auf
16.350 €

27.300 €

die Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit auf
0 €

0 €

Saldo aus den Ein- und Auszah-
lungen aus Finanzierungstätig-
keit
+ 16.350 €

+ 27.300 €

der Gesamtbetrag der Einzahlun-
gen auf
431.900 €

429.100 €

der Gesamtbetrag der Auszahlun-
gen auf
431.900 €

429.100 €

Veränderung des Finanzmittel-
bestands im Haushaltsjahr
0 €

0 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehe-
nen Kredite
Kredite zur Finanzierung von Inve-
stitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen werden nicht
veranschlagt.
§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehen
Ermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
werden nicht veranschlagt.
§ 4
Steuersätze
Die Steuersätze für die Realsteu-
ern werden für die Haushaltsjahre
2008 und 2009 wie folgt festge-
setzt:
1) Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche
Betriebe (Grundsteuer A)
269 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer
B) 317 v. H.
2) Gewerbesteuer 352 v. H.
§ 5
Beiträge
1. Die wiederkehrenden Beiträge
für die Feld- und Waldwege (§ 11
Kommunalabgabengesetz) wer-
den für die Haushaltsjahre 2008
und 2009 auf
4,09 € /ha
festgesetzt.
Beitragsmaßstab ist die Grund-
stücksfläche.
2. Der Einheitssatz für die übrigen
zur Entwässerung der Er-
schließungsanlagen erforderli-
chen Anlagen (Straßenoberfläche-
nentwässerung) wird gemäß § 3

Seite 4 30. Oktober 2008Trifels Kurier
TK04



6209822_40_111

Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbei-
tragssatzung in den Haushaltsjah-
re 2008 und 2009 auf 20,27 € /qm
festgesetzt.
§ 6
Eigenkapital
Stand des Eigenkapitals zum
31.12. des Vorvorjahres
Voraussichtlicher Stand des Ei-
genkapitals zum 31.12.des Vorjah-
res
Voraussichtlicher Stand des Ei-
genkapitals zum 31.12. des Haus-
haltsjahres
Da noch keine Eröffnungsbilanz
vorliegt, ist eine Aussage über den
Stand des Eigenkapitals nicht
möglich.
§ 7
Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlun-
gen
Erhebliche über- und außerplan-
mäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1
Satz 2 GemO liegen vor, wenn im
Einzelfall mehr als 1.500 € über-
schritten sind.
§ 8
Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wert-
grenze von 2.000 €  sind einzeln
im Teilfinanzhaushalt darzustellen.
§ 9
Inkrafttreten
Die Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2008 tritt mit Wir-
kung vom 01. Januar 2008 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2009 tritt mit Wir-
kung vom 01. Januar 2009 in Kraft.

Völkersweiler, den 27.10.2008 
Ortsgemeinde Völkersweiler
Ausgefertigt:
Braun
Ortsbürgermeister

B e k a n n t m a c h u n g   Nr.
16 der Ortsgemeinde Werners-

berg
in der Verbandsgemeinde Ann-

weiler am Trifels

Haushaltssatzung und Haus-
haltsplan für das Haushaltsjahr
2008 der Ortsgemeinde Wer-
nersberg

Die am 16.09.2008 vom Gemein-
derat beschlossene Haushaltssat-
zung mit -plan für das Haushalts-
jahr 2008 wurde der Kreisverwal-
tung Südliche Weinstraße als Auf-
sichtsbehörde zur Überprüfung
vorgelegt.
Mit Schreiben vom 30.09.2008 -
Az.: 10/901-11 - werden Bedenken
wegen Rechtsverletzung entspre-
chend § 97 GemO unter der Vor-
aussetzung zurückgestellt, dass
durch Aufwandsreduzierungen
bzw. der Ausschöpfung aller Er-
tragsmöglichkeiten ein Ausgleich,
zumindest aber eine Verbesserung
im Ergebnishaushalt herbeigeführt
wird.
Die Haushaltssatzung enthält kei-
ne genehmigungspflichtigen Teile
(§ 95 Abs. 4 GemO).
Die Haushaltssatzung mit -plan
wird gemäß § 97 Abs. 2 GemO in

der Zeit vom 31.10.2008 bis
einschließlich 10.11.2008 im
Dienstgebäude der Verbandsge-
meindeverwaltung Annweiler am
Trifels, Rathaus, Meßplatz 1, Ann-
weiler am Trifels, Zimmer 107,
während den üblichen Dienststun-
den zur Einsichtnahme ausgelegt.
Wernersberg, 27.10.2008
Heller
Ortsbürgermeister
Hinweis
Zu der Bekanntmachung der vor-
stehend abgedruckten Satzung
wird nach § 24 Absatz 6, Satz 4 der
Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) auf folgendes hinge-
wiesen:
Sollte die Satzung unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO oder auf-
grund der GemO zustande gekom-
men sein, gilt sie ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind,
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet oder je-
mand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung, Meßplatz 1, 76855
Annweiler am Trifels unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann die-
se Verletzung geltend machen.

76855 Annweiler am Trifels, den
27.10.2008
Verbandsgemeindeverwaltung
Lehnberger
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Ortsge-
meinde Wernersberg für das

Haushaltsjahr 2008

Der Ortsgemeinderat hat auf
Grund von § 95 der Gemeindeord-
nung (GemO) für Rheinland-Pfalz
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in
der zur Zeit gültigen Fassung fol-
gende Haushaltssatzung be-
schlossen:
§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden:
Haushaltsjahr 2008
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf
780.750 €

der Gesamtbetrag der Aufwendun-
gen auf 788.750 €

Jahresüberschuss / Jahresfehl-
betrag   - 8.000 €

2. im Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen auf
736.250 €

die ordentlichen Auszahlungen auf
714.400 €

Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen 21.850 €

die außerordentlichen Einzahlun-
gen auf 0 €

die außerordentlichen Auszahlun-
gen auf 0 €

Saldo der außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen 0 €

die Einzahlungen aus Investiti-
onstätigkeit auf 14.450 €

die Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit auf 62.600 €

Saldo aus den Ein- und Auszah-
lungen aus Investitionstätigkeit
- 48.150 €

die Einzahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit auf 26.300 €

die Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit auf 0 €

Saldo aus den Ein- und Auszah-
lungen aus Finanzierungstätig-
keit 26.300 €

der Gesamtbetrag der Einzahlun-
gen auf 777.000 €

der Gesamtbetrag der Auszahlun-
gen auf 777.000 €

Veränderung des Finanzmittel-
bestands im Haushaltsjahr 0 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehe-
nen Kredite
Kredite zur Finanzierung von Inve-
stitionen und Investitionsmaßnah-
men werden nicht veranschlagt.
§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehen
Ermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
werden nicht veranschlagt.
§ 4
Steuersätze
Die Steuersätze für die Realsteu-
ern werden für das Haushaltsjahr
2008 wie folgt festgesetzt:
1) Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche
Betriebe (Grundsteuer A)  280 v.
H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer
B)  320 v. H.
2) Gewerbesteuer 352 v. H.
§ 5
Beiträge
1. Die wiederkehrenden Beiträge
für die Feld- und Waldwege (§ 11
Kommunalabgabengesetz) wer-
den für das Haushaltsjahr 2008 auf
14,50 € /ha festgesetzt. Beitrags-
maßstab ist die Grundstücks-
fläche.
2. Der Einheitssatz für die übrigen
zur Entwässerung der Er-
schließungsanlagen erforderli-
chen Anlagen (Straßenoberfläche-
nentwässerung) wird gemäß § 3
Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbei-
tragssatzung für das Haushaltsjahr
2008 auf 20,27 € /qm festgesetzt.
§ 6
Eigenkapital
Stand des Eigenkapitals zum
31.12. des Vorvorjahres €
Voraussichtlicher Stand des Ei-
genkapitals zum 31.12.des Vorjah-
res €
Voraussichtlicher Stand des Ei-
genkapitals zum 31.12. des Haus-
haltsjahres  €

Da noch keine Eröffnungsbilanz
vorliegt, ist eine Aussage über den
Stand des Eigenkapitals nicht
möglich.
§ 7
Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlun-
gen
Erhebliche über- und außerplan-
mäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1
Satz 2 GemO liegen vor, wenn im
Einzelfall mehr als 1.500 €  über-
schritten sind.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wert-
grenze von 2.000 €  sind einzeln
im Teilfinanzhaushalt darzustellen.
§ 9
Inkrafttreten
Die Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2008 tritt mit Wir-

kung vom 01. Januar 2008 in Kraft.

Wernersberg, den 27.10.2008
Ortsgemeinde Wernersberg
Ausgefertigt:
gez.
Heller
Ortsbürgermeister
=

Lageplan zu Bekanntmachung Gossersweiler-Stein Nr. 15

Vorträge und Kurse der
Volkshochschule 

Annweiler am Trifels
Eine Einrichtung der 

Verbandsgemeinde Annweiler
Telefon: 06346 - 301-217

Mach mit, bleib fit! Lebenslanges lernen!

Vorträge / Reisen
A 201 Pflegeversicherung - (k)eine Vollkaskoversicherung?
Bei Einführung der Pflegeversicherung 1995 dachten die Betroffenen,
es gäbe nun eine Versicherung, die die Kosten im Falle einer Pflegebe-
dürftigkeit abdeckt. Bis heute bestehen noch Unsicherheiten, welche
Leistungen die Pflegeversicherung eigentlich bietet. Dieses Seminar
gibt ihnen Aufschluss über die Leistungen und die Einstufungskriterien,
wie sie im Moment bestehen. Dieses Thema geht uns alle an, ob jung
oder alt, betreffen kann es uns jederzeit. Die Ökumenische Sozialstati-
on Annweiler-Bad Bergzabern ist Ihr kompetenter Partner in Pflegefra-
gen und vielem mehr.
Rita Schwarz, Pflegedienstleiterin, Montag, 10.11.2008, 19 Uhr, Albers-
weiler, kath. Pfarrheim, Kirchstraße 23, 3 €
A 202 Was können Implantate heute leisten ?
Implantate sind die anspruchsvolle Lösung für
*Fehlen eines einzelnen Zahnes
*Fehlen von mehreren Zähnen in einer Zahnreihe
*Fehlen der hinteren Backenzähne
*Zahnlose Kiefer
neben den rein ästhetischen oder sozialen Gründen, die für schöne,
festsitzende Zähne sprechen, sind Implantate in manchen Situationen
geradezu unverzichtbar.
Dr. med. dent. Manfred Runck, Zahnarzt, Montag, 17.11.2008, 19 Uhr,
Annweiler, Verbandsgemeindeverwaltung, Messplatz 1, 3 €

A 204 Unter Lebenden schenkt sich's besser. Vererben oder ver-
schenken?
Grundzüge einer sachgerechten Nachlassplanung
Ziel: Richtige Nachlassplanung zur richtigen Zeit, damit viel Unfrieden
und Ärger erspart bleibt.
Die im Alltag gebräuchlichen Sprüche "Man zieht sich nicht aus, bevor
man sich schlafen legt" und "Intelligentes vererben wird mit warmer
Hand gemacht" stehen vermeintlich in totalem Widerspruch. Damit bei-
de Aussagen ihre Gültigkeit haben, empfiehlt es sich, Schenkungen
und Übergabeverträge sicher, richtig und nach eigenem Willen, d.h. ge-
gen Absicherung der großen Lebensrisiken wie Tod, Scheidung, Über-
schuldung usw. zu gestalten. Hinzu kommt, dass die eigenen Interes-
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sen der SeniorenInnen durch die sichere Formulierung von
Nießbrauch, Wohnungsrecht, Rente usw. abgesichert sind.
Außerdem müssen derartige Verträge steuersparend und
einkommenssteuerlich vorteilhaft sein. Es entspricht einem
Wunsch und einem Bedürfnis, seinen Kindern schon zu
Lebzeiten Vermögensgegenstände zukommen zu lassen.
Viele Eltern sind zu Recht der Meinung, dass ein Zuwarten
des Vermögensübergangs auf die Kinder bis zum Tode des
Längstlebenden Ehegatten nicht sinnvoll und nicht ratsam
ist. Mit lebzeitigen Übergaben können darüber hinaus er-
hebliche später anfallende Erbschafts- aber auch Einkom-
menssteuern gespart werden.
Lorenz Spall, Notar
Dienstag, 25.11.2008, 19 Uhr
Wernersberg, Gemeindehaus, 3€

A 206 Nachbarrecht
Welche Rechte und Pflichten habe ich gegenüber meinen
Nachbarn. Oberstes Ziel des Gesetzgebers ist die Verstän-
digung unter den Nachbarn, um damit den Nachbarfrieden
zu erhalten und zu fördern.
Kurt Wagenführer, Jurist, Dienstag, 02.12.2008, 19 Uhr,
Gossersweiler, kath. Pfarrheim, 3€

A 207 Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
Es kann jeden treffen. Ein Verkehrsunfall oder eine schwe-
re Krankheit - mit einem Mal ist man auf andere angewie-
sen. Den Alltag bewältigen ist da nur die eine Seite. Die an-
dere Seite ist, wer trifft Entscheidungen für mich, wenn ich
dazu selbst nicht mehr in der Lage bin? Wer regelt meine
finanziellen Angelegenheiten, wer entscheidet im Kranken-
haus oder wo ich lebe? Und wie kann ich zum Ausdruck
bringen, welche Behandlungsmethoden ich wünsche und
wann ich eine Behandlung ablehne? Der Vortrag will zei-
gen, wie man Beizeiten vorsorgen kann. Die Themen Vor-
sorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfü-
gung stehen dabei im Mittelpunkt.
Lorenz Spall, Notar und Dr. med. Christoph Wiegering, In-
ternist, 
Dienstag 20.01.2009, 19 Uhr, Annweiler, Verbandsgemein-
deverwaltung, Messplatz 1, 3 €
R 210 Ski-Wander-Kunst-Fahrt nach Obergurgl mit dem
Skiclub Annweiler am Trifels
vom 04.12. bis 07.12.2008
Der Ski-Club Trifels führt seit vielen Jahren in die drei mit-
einander verbundenen Skiorte Gurgl, Obergurgl und Hoch-
gurgl Skifahrten durch. Skifahren von und bis zur Haustür
in einem perfekt erschlossenen Skigebiet. Keine Wartezei-
ten und die Urigkeit origineller Skihütten zeichnet dieses
Skigebiet aus. Auch Wanderer und kunstgeschichtlich In-
teressierte kommen bei dieser Fahrt auf ihre Kosten. Zu-
steigepunkte sind in Annweiler, Landau und nach Abspra-
che. Leistungen: Busfahrt mit Bordverpflegung, Halbpensi-
on mit Frühstücksbuffet im Haus "Gurgl", Obergurgl, Ab-
fahrt: 15.00 Uhr in Annweiler am Trifels
235 €  pro Person im DZ, Skipass 3 Tage ca. 102 €.
Weitere Informationen bei der VHS Annweiler am Trifels
Weitere Informationen bei der VHS Annweiler am Trifels

Politik-Gesellschaft-Umwelt
P 213 Einführung in schamanisches Reisen
Bei einer schamanischen Reise treten wir aus unserem All-
tagsbewusstsein aus und öffnen die Türen zu unserem Un-
bewussten, zu unserer nichtalltäglichen Welt.
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin
Montag, 08.12.2008, 19.30-21.30 Uhr,
Annweiler, Energie-Oase, Flitschberg 4, 10 € , 1 Termin
P 215 Vortrag Schildaufstellung
Schild, ein Begriff aus der schamanischen Tradition. Ein
Schild repräsentiert unsere innere Familie: das innere Kind,
den inneren Erwachsenen, unseren inneren Heiler und Krie-
ger, unseren inneren Weisen usw.
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin, Dienstag, 11.11.2008,
19.30-21 Uhr, 8 € , 1 Termin
Annweiler, Energie-Oase Flitschberg 4, 
Schlank im Schlaf
Dieses gleichnamige Programm von Dr. med. Detlef Pape
beruht u.a. auf den Säulen der Insulin-Trennkost und dem
Bewegen im Rhythmus der Bio-Uhr.
Dr. Birgit Milbach
P 230 Mittwoch, 21.01.2009, 9-10-30 Uhr , Annweiler, Rats-
saal der Verbandsgemeinde, Messplatz 1, 25 € , 4 Termine
P 231 Mittwoch, 21.01.2009, 18.30-20 Uhr, Annweiler, Re-
alschule, 25 € , 4 Termine

Kultur und Gestalten
K 224 Glasfusing - Glasskulpturen - Einstiegskurs
Magdalena Maihoefer, Hohlglasmalerin und freischaffende
Künstlerin,
Dienstag, 04.11.2008, 19-21.30 Uhr, 10 € , zzgl. Material-

kosten, 1 Termin
K 225 Glasfusing -Nana´s und Schutzengel aus Glas
M. Maihoefer, Dienstag, 11.11.2008, 19-21.30 Uhr , 20 €,
zzgl. Materialkosten, 2 Termine 
K 226 Patchwork
Elisabeth Horbach, Freitag, 14.11.2008, 20-22.15 Uhr, Bür-
gerhaus Schwanheim, 30 € , 3 Termine
M 250 Gitarre für Anfänger 1
Vermittelt werden Grundakkorde und einfache Anschlag-
techniken zur Liedbegleitung. Notenkenntnisse sind nicht
erforderlich.
Michael Becker, Donnerstag, 23.01.2009, 19.45 - 20.45
Uhr, Annweiler, Realschule
65 €  15 Zeitstunden, 15 Termine
M 251 Gitarrenkurs: Vom Anfänger zum Fortgeschritte-
nen Michael Becker, donnerstags, 19.45-20.45 Uhr, 65 €,
15 Termine
M 252 Gitarre für Fortgeschrittene Michael Becker, don-
nerstags, 20.50-21.50 Uhr, 65 €, 15 Termine
Coverhits auf der E-Gitarre spielen
Michael Becker
M 253 donnerstags, 16.00-16.30 Uhr Anfänger (1-3 Teil-
nehmer)
M 254 donnerstags, 16.35-17.05 Uhr Anfänger (1-3 Teil-
nehmer)
M 255 donnerstags, 17.10-17.40 Uhr Anfänger (1-3 Teil-
nehmer)
M 256 donnerstags, 17.45-18.15 Uhr Anfänger (1-3 Teil-
nehmer)
180 € , 15 Termine
M 262 / M 263 / M 265 Akkordeon-Unterricht
Walter Halde
donnerstags, 15.00-16.15 Uhr, Annweiler, Rathaus, 70 € ,
15 Termine, keine Ermäßigung
denstags,     19.00-19.45 Uhr, Annweiler, Rathaus, 70 €,
15 Termine, keine Ermäßigung
dienstags,     16.15-17 Uhr, Annweiler, Rathaus, 70 €, 15
Termine, keine Ermäßigung
M 264 Akkordeonorchester
dienstags, 19.00-22.00 Uhr, Annweiler, Rathaus, Haupt-
straße, 15 Termine, gebührenfrei

Gesundheit
G 215 Rückenfit und Entspannung
Karin Lebailly, Dipl. Entspannungstrainerin/Fachübungslei-
terin Prävention,
donnerstags, 18-19.30 Uhr, Rinnthal, Bürgerhaus, 60 € , 10
Termine, Einstieg jederzeit möglich
Yoga am Abend - dem Alltag eine Pause gönnen
Brigitte Burkhardt, Yogalehrerin
G 219 montags, 18.30-20 Uhr, Rinnthal, Bürgerhaus, 60 €,
12 Termine
G 220 montags, 20.15-21.45 Uhr, Rinnthal, Bürgerhaus, 
60 €, 12 Termine
G 223 Yoga am Vormittag
Heike Heinz, Yogalehrerin,
mittwochs, 9.30-11 Uhr, Annweiler, Veranstaltungsraum der
VR Bank, 55 € , 9 Termine, Einstieg jederzeit möglich
G 226 Beckenbodengymnastik
Brigitte Burkhardt, Yogalehrerin, 
dienstags, 19.00-20.30 Uhr, Silz, Bürgerhaus, 35 € , 10 Ter-
mine, Einstieg jederzeit möglich
G 227 Tai Ji Quan für Anfänger und Fortgeschrittene
Stefan Pätz, Dipl. Pädagoge, 
montags, 20.00 -21.30 Uhr, 58 € , 12 Termine, Einstieg je-
derzeit möglich
G 230 Klang-Schnupperabend
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin, Donnerstag,
13.11.3008, 19.30-20.30 Uhr, Annweiler, Energie-Oase,
Flitschberg 4, 10 € , 1 Termin
Klangmeditationsabend
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin
G 233 Montag, 03.11.2008, 19.30-20.30 Uhr, 10 €

G 234 Donnerstag, 04.12.2008, 19.30-20.30 Uhr, 10 €

Jeweils 1 Termin, Annweiler, Energie-Oase, Flitschberg 4,
G 238 Vortrag Chakren - Bedeutung und Behandlung in
der schamanischen Tradition
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin, 
Mittwoch, 10.12.2008, 19.30-21 Uhr, Annweiler, Energie-
Oase, Flitschberg 4, 8 € , 1 Termin
Pilates mit Vorkenntnissen
Karina Brachat, Physiotherapeutin, Präventionstrainerin 
G 252 montags, 17.15-18.15 Uhr, 55 €, 13 Termine
G 253 montags, 18.30-19.30 Uhr, 55 €, 13 Termine
Annweiler, DRK-Haus
Bodyforming - Bauch, Beine, Po
G 254 mittwochs, 19-20 Uhr, 53 , 15 Termine, Annweiler,
Grundschulturnhalle,  Julia Feierabend, Sport- und Gym-

nastiklehrerin, Einstieg jederzeit möglich
G 255 donnerstags, 19-20 Uhr, 53 € , 15 Termine, Bürger-
haus Silz, Silvia Ponte, Fitnesstrainerin, Einstieg jederzeit
möglich
G 256 Stepp Aerobic - Fatburner Stepp
Silvia Ponte, Fitnesstrainerin, dienstags, 19-20 Uhr, 35 €,
10 Termine,  Einstieg ist jederzeit möglich.
Tennis für Alle - Gruppentraining
Eduard Schreier/Thomas Feierabend, lizenzierte Trainer
Termine sind dienstags und donnerstags, gesonderte Ab-
sprache für Termine ist möglich.
Annweiler-Bindersbach, Tennisclub Rot-Weiss e.V., jeweils
45 € , 5 Termine
Fasten für mehr Lebensfreude
Doris Schwartz, Fastenleiterin (dfa)
G 283 Samstag, 08.11.-14.11.2008, 18-20 Uhr
G 284 Samstag, 22.11.-28.11.2008, 18-20 Uhr
Annweiler, Barbarossastr. 5, Telefon 06346 7074, 85 €, 6
Termine
Ganzheitliches Körpertraining mit Atemschulung
Doris Schwartz, Atempädagogin
G 288 Donnerstag,   9-10 Uhr
G 289 Donnerstag, 19-20 Uhr
Der Einstieg in bereits laufende Kurse ist jederzeit möglich.
Annweiler, Barbarossastr. 5, Telefon 063467074, 5 €  pro
Zeitstunde
H 208 Vegetarischer Gourmet-Kochkurs - nicht nur für
Frauen
Matthias Schrumpf, Koch Montag, 10.11.2008, 18.30-21.30
Uhr, 34 € , zzgl. ca. 35 € Zutatenumlage, 4 Termine

Sprachen
Die Gebühren richten sich nach der Teilnehmerzahl. Be-
gründet sind auch im Einzelfall abweichende Gebühren
möglich. Die Geschäftsstelle informiert Sie darüber.

Unterrichtsstunden   20         24          30
 bei 12 TN und mehr               35,50    42,50     53,00 €
 bei   8 - 11 TN 48,50   58,00     72,50 €
 bei   7 TN 55,50   66,50     83,00 €
 bei   6 TN 64,70   77,60     97,00 €
 bei   5 TN 77,60   92,80   116,00 €

S 216 Alphakurs - Lesen und Schreiben
Dieser Kurs richtet sich an ausländische Teilnehmer die
nicht alphabetisiert sind, bzw. das lateinische Alphabet nicht
oder nur selten ausreichend beherrschen.
Margareth Wiedmann, Gymnasiallehrerin, 
freitags, 19.30-20.30 Uhr, 12 Termine
S 217 Deutsch als Fremdsprache - Grundstufe 
Dieser Kurs eignet sich für Teilnehmende mit Vorkenntnis-
sen der deutschen Sprache.
Margareth Wiedmann, Gymnasiallehrerin, 
freitags, 18.00 -19.30 Uhr, 12 Termine
S 220 English "50+" - Anfänger mit Vorkenntnissen 
Elke Wagner, montags, 17.30-18.30 Uhr, 10 Termine
S 221 English for Advanced 
Elke Wagner, montags, 18.30-20 Uhr, 10 Termine
S 222 Englisch für leicht Fortgeschrittene 
Elke Wagner, montags, 20-21.30 Uhr, 10 Termine
S 224 Englisch für Anfänger 
Elke Wagner, dienstags, 18.30-20 Uhr, 10 Termine
S 225 English for Advanced VII 
Elke Wagner, dienstags, 20-21.30 Uhr, 10 Termine
S 232 Französisch Conversation
Geneviève Schneiders, montags, 18.15-19.45 Uhr, 10 Ter-
mine
S 237 Französisch mit Vorkenntnissen 
Claude Laurent, dienstags, 9-10.30 Uhr, Albersweiler,
Grundschule, 10 Termine
S 238 Französisch für Anfänger am Vormittag 
Laurence Wendland, donnerstags, 10-11.30 Uhr, Gossers-
weiler-Stein, Gemeindesaal,  10 Termine
S 239 Französisch am Vormittag 
Laurence Wendland, dienstags, 9.30-11.00 Uhr, Werners-
berg, Gemeindehaus, 10 Termine
S 241 Italienisch für Fortgeschrittene 
Birgit Strehlitz-Runck, montags, 18.30-20 Uhr,  10 Termine
S 242 Italienisch für leicht Fortgeschrittene
Birgit Strehlitz-Runck, montags, 20-21.30 Uhr, 10 Termine
S 243 Italienisch Konversation 
Birgit Strehlitz-Runck, dienstags, 19-20.30 Uhr, 10 Termine
S 244 Italienisch für Anfänger 
Birgit Strehlitz-Runck, mittwochs, 18.00-19.30 Uhr, 10 Ter-
mine
S 250 Spanisch Grundstufe 1 
Lucia Yong-Siebeneicher, donnerstags, 18.30-20 Uhr, 10
Termine
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Kath. Pfarrverband Annweiler
Gottesdienste - 1. und 2. No-
vember 2008
Albersweiler:
Samstag, 1. November, 9.30 Uhr -
Hochamt zu Allerheiligen mit
anschl. Gräbersegnung;
Samstag, 1. November, 18 Uhr -
meditativer Gottesdienst mit vie-
len Lichtern und besinnlichen Ge-
danken;
Sonntag, 2. November, 10 Uhr -
Requiem zu Allerseelen;
Annweiler:
Samstag, 1. November, 10 Uhr -
Amt zu Allerheiligen;
Sonntag, 2. November, 10 Uhr -
Amt zu Allerseelen;
Sonntag, 2. November, 15 Uhr -
Totengedenken und Gräberseg-
nung;
Sonntag, 2. November, 17.30 Uhr
- Andacht für Kinder und ihre El-
tern auf dem Friedhof;
Dernbach:
Samstag, 1. November, 10.15 Uhr
- Amt zu Allerheiligen;
Samstag, 1. November, 16 Uhr -
Gräbersegnung auf dem Friedhof;
Sonntag, 2. November, 10.15 Uhr
- Amt zu Allerseelen;
Eußerthal:
Samstag, 1. November, 9 Uhr -
Amt zu Allerheiligen;
Sonntag, 2. November, 9 Uhr -
Amt zu Allerseelen;
Sonntag, 2. November, 14.30 Uhr
- Vesper mit anschl. Gräberseg-
nung;
Gossersweiler:
Samstag, 1. November, 10.30 Uhr
- Amt zu Allerheiligen;
Samstag, 1. November, 14 Uhr -
Andacht mit anschl. Gräberseg-
nung;
Sonntag, 2. November, 10.30 Uhr
- Amt zu Allerseelen;
Lug:
Samstag, 1. November, 9.30 Uhr -
Hochamt zu Allerheiligen mit
anschl. Gräbersegnung;
Sonntag, 2. November, 9.30 Uhr -
Amt zu Allerseelen;
Ramberg:
Samstag, 1. November, 10.15 Uhr
- Amt zu Allerheiligen;
Samstag, 1. November, 14.30 Uhr
- Vesper mit anschl. Gräberseg-
nung;
Sonntag, 2. November, 10.15 Uhr
- Amt zu Allerseelen;
Schwanheim:
Samstag, 1. November, 14 Uhr -
Eucharistiefeier zu Allerheiligen
mit anschl. Gang zum Friedhof;
Sonntag, 2. November, 10 Uhr -
Hochamt zu Allerseelen;
Silz:
Samstag, 1. November, 9 Uhr -
Amt zu Allerheiligen;
Samstag, 1. November, 16 Uhr -
Andacht mit anschl. Gräberseg-
nung;
Sonntag, 2. November, 9 Uhr -
Amt zu Allerseelen;
Waldhambach:
Samstag, 1. November, 10 Uhr -
Amt zu Allerheiligen mit anschl.
Gräbersegnung;

Sonntag, 2. November, 10 Uhr -
Amt zu Allerseelen;
Waldrohrbach:
Samstag, 1. November, 10 Uhr -
Amt zu Allerheiligen;
Samstag, 1. November, 15 Uhr -
Andacht mit anschl. Gräberseg-
nung;
Sonntag, 2. November, 10 Uhr -
Amt zu Allerseelen;
Wernersberg:
Samstag, 1. November, 10.45 Uhr
- Amt zu Allerheiligen;
Sonntag, 2. November, 10.45 Uhr
- Amt zu Allerseelen;
Sonntag, 2. November, 14.30 Uhr
- Andacht mit anschl. Gräberseg-
nung;
Kath. Pfarramt, St. Josef, Ann-
weiler am Trifels
(A= Annweiler; B= Binders-
bach, G= Gräfenhausen; W=
Wernersberg):
Donnerstag, 30. Oktober, W: 9
Uhr - Hl. Messe für die Fam. Schu-
mertl u. Schilling;
Donnerstag, 30. Oktober, B: 17
Uhr - Hl. Messe;
Freitag, 31. Oktober, A: 18.30 Uhr
- im Krankenhaus Gottesdienst;
Freitag, 13. Oktober, G: 19 Uhr -
Hl. Messe;
Freitag, 31. Oktober, W: 18.30
Uhr - 2. Sterbeamt für Irmgard
Schilling;
Freitag, 31. Oktober, W: 20 Uhr -
Segensfeier zu Beginn der Firmvor-
bereitung - Herzliche Einladung
an alle Jugendliche und jungge-
bliebenen Erwachsene!
Samstag, 1. November, A: 10 Uhr -
Amt zu Allerheiligen;
Samstag, 1. November, W: 10.45
Uhr - Amt zu Allerheiligen;
Sonntag, 2. November, A: 10 Uhr -
Amt zu Allerseelen - anschl. Pfarr-
treff;
Sonntag, 2. November, W: 10.45
Uhr - Amt zu Allerseelen;
Sonntag, 2. November, W: 14.30
Uhr - Andacht - anschl. Prozession
zum Friedhof u. Gräbersegnung;
Sonntag, 2. November, A: 15 Uhr -
in der Kapelle am Friedhof Toten-
gedenken u. Gräbersegnung;
Sonntag, 2. November, A: 17.30
Uhr - auf dem Friedhof Andacht
für Kinder u. ihre Eltern;
Dienstag, 4. November, W: 17
Uhr - Krankenkommunion;
Dienstag, 4. November, W: 18.30
Uhr - Hl. Messe;
Mittwoch, 5. November, A: 9 Uhr
- Hl. Messe für Emil Maier u. An-
geh.;
Mittwoch, 5. November, W: 9 Uhr
- Hl. Messe für Jakob u. Marie
Klein;
Mittwoch, 5. November, A: 10
Uhr - Krankenkommunion (Grup-
pe II);
Mittwoch, 5. November, A: 16
Uhr - im Seniorenheim Gottes-
dienst;
Mittwoch, 5. November, A: 18
Uhr - Rosenkranz;
Termine Annweiler:
Donnerstag, 30. Oktober, 15.30
Uhr - Kommunionstunde;

Freitag, 31. Oktober, 17 Uhr -
Kommunionstunde;
Samstag, 1. November, 11 bis 18
Uhr - Buchausstellung;
Sonntag, 2. November, 11 bis 18
Uhr - Buchausstellung;
Sonntag, 2. November, 12 Uhr -
Firmvorbereitung;
Montag, 3. November, 20 Uhr -
Kirchenchor;
Dienstag, 4. November, 16 bis 18
Uhr - caritative Sprechstunde im
Pfarrhaus, Telefon 8323;
Dienstag, 4. November, 16 Uhr -
Kommunionstunde;
Dienstag, 4. November, 20 Uhr -
Lektorentreffen;
Mittwoch, 5. November, 15 bis 18
Uhr - Bücherei;
Mittwoch, 5. November, 15 Uhr -
Kinderchor Minis;
Mittwoch, 5. November, 15.30
Uhr - Kinderchor;
Mittwoch, 5. November, 17 Uhr -
Firmvorbereitung;
Mittwoch, 5. November, 19 Uhr -
Firmvorbereitung;
Mittwoch, 5. November, 19 Uhr -
Treffen der kfd;
Donnerstag, 6. November, 15.30
Uhr - Kommunionstunde;
Donnerstag, 6. November, 20 Uhr
- Pfarrgemeinderatssitzung;
Evangelische Stadtmission
Annweiler:
Donnerstag, 30. Oktober, 20 Uhr -
Bibelkreis;
Freitag, 31. Oktober, 19 Uhr -
Teenagerkreis (ab 13 Jahre);
Sonntag, 2. November, 18 Uhr -
Gemeinschaftsgottesdienst;
Dienstag, 4. November, 9 Uhr -
Gebetstreff;
Dienstag, 4. November, 16 Uhr -
KiA-Kindernachmittag (5 bis 12
Jahre);
Dienstag, 4. November, 16 Uhr -
Miniclub-Krabbelgruppe (5 Mona-
te bis 4 Jahre);
Donnerstag, 6. November, 20 Uhr
- Bibelkreis;
Gräfenhausen:
Sonntag, 2. November, 9 Uhr -
Gottesdienst;

Prot. Gottesdienste Annweiler:
Sonntag, 2. November, 9 Uhr,
Sarnstall - Pfr. Reinhardt;
Sonntag, 2. November, 10 Uhr -
Gemeindehaus An der Stadtkirche
m. A. - Pfr. Reinhardt;
Krankenhaus-Gottesdienst:
Freitag, jeweils 18.30 Uhr - in der
Kapelle;
Prot. Gemeindeveranstaltun-
gen:
Gemeindehaus Stadtkirche:
Dienstag, 4. November, 14.30
Uhr - Seniorennachmittag;
Dienstag, 4. November, 16.30
Uhr - Seniorentanz;
Mittwoch, 5. November, 19.30
Uhr - Kirchenchorprobe;
Donnerstag, 6. November, 16 bis
16.30 Uhr - Kinderchor (5-7 Jah-
re);
Donnerstag, 6. November 16.30
bis 17.15 Uhr - Kinderchor (8-12
Jahre);

Freitag, 7. November, 16.15 -
17.30 Uhr - Kindergruppe;
Gemeindehaus Herrenteich:
Montag, 3. November, 16.30-18
Uhr - Konfi.-Unterricht, Gruppe
II;
Dienstag, 4. November, 16.30-18
Uhr - Flötenkreis;
Mittwoch, 5. November, 10 bis 12
Uhr - Krabbelgruppe;
Donnerstag, 6. November,
15-16.30 Uhr - Präp.-Unterricht,
Gruppe I;

Prot. Gottesdienste in Queich-
hambach, Gräfenhausen, Rinn-
thal und Hofstätten:
Sonntag, 2. November, 9 Uhr,
Hofstätten - M. Lingenfelder;
Sonntag, 2. November, 10.30
Uhr, Rinnthal - M. Lingenfelder;
Aktivitäten in den Kirchenge-
meinden:
Rinnthaler Seniorentreff mit gesel-
ligem Nachmittag am Montag, 3.
November, um 14 Uhr im Bürger-
haus.
Der ökumenische Singkreis trifft
sich am Montag, 3. November,
um 20 Uhr im Gemeindezentrum
Gräfenhausen.
Mittwoch, 5. November: Die Pro-
be des Kirchenchors Rinnthal fin-
det um 19.30 Uhr im Bürgerhaus
statt. Neue Sängerinnen und Sän-
ger sind herzlich willkommen!
Prot. Pfarramt Albersweiler/
Dernbach-Ramberg/Eußerthal
und Wilgartswiesen
Albersweiler:
Sonntag, 2. November, 9.30 Uhr -
Jubelkonfirmation u. Reformati-
onsgedenken, Gottesdienst mit
AM;
Eußerthal:
Sonntag, 2. November, 10.10
Uhr;
Jeden 1. und 3. Dienstag im Mo-
nat im Schulhaus in Eußerthal
Kindergottesdienst, jeweils von 17
bis 18 Uhr;
Wilgartswiesen:
Donnerstag, 30. Oktober, 16.30
Uhr - Kindergottesdienst Wilgarts-
wiesen Anbau zur Wilgartishalle;
Freitag, 31. Oktober, 19 Uhr -
Gottesdienst zum Reformations-
tag in der Dreifaltigkeitskirche
Hauenstein;
Samstag 1. November, 17.00
Uhr Musikalische Andacht in
der Kirche Wilgartswiesen.
Sonntag 2. November, 10.15
Uhr Gottesdienst Wilgartswie-
sen. Pfr. Müller
Donnerstag 6. November 19.00
Uhr Kinokirche in Spirkelbach:
"Wie im Himmel".

Jehovas Zeugen, Annweiler,
August-Bebel-Straße 15:
Sonntag, 2. November, 9.30 Uhr -
Öffentl. Vortrag, anschließend
Wachtturm-Bibelbetrachtung;
Dienstag, 4. November, 17 und 19
Uhr - Versammlungsbuchstudi-
um; Freitag, 7. November, 19.30
Uhr - Theokratische Schule,
Dienstzusammenkunft.

Kirchliche Nachrichten

6209822_60_113

Arbeit-Beruf
C 278 Computer-Programme,
die nichts kosten, taugen was!!
Ein Präsentationsvortrag mit prak-
tischem Kennlernen. PC-Kenntnis-
se sind erforderlich.
Andreas Heinemeyer, Dienstag,
18.11.2008, 19-21.15 Uhr, 15 € , 1
Termin, Anmeldung erforderlich!
22  bei 4 - 6 Teilnehmern
C 284 Im Netz einkaufen oder et-
was ersteigern - eBay und ande-
re
Im Internet einkaufen, etwas über
eBay ersteigern - das haben Sie
schon oft gehört, sie trauen sich
aber nicht oder wissen nicht wie
das geht. In diesem Kurs lernen
Sie nicht nur den Umgang und das
entsprechende Wissen, sie erfah-
ren auch den Umgang mit Risken
und lernen Vorsichtsmaßnahmen
kennen
Romy Schwarz, Dienstag,
04.11.2008, 19-21.15 Uhr, 15 € , 1
Termin

Alle Vorträge und Kurse können
bei entsprechender Teilnehmer-
zahl in Annweiler oder in den
Gemeinden stattfinden.
Bitte fragen Sie in der VHS-Ge-
schäftsstelle auch nach weite-
ren Vorträgen und Kursen.
Rufen Sie uns an, teilen Sie uns
Ihre Wünsche mit, wir informie-
ren und beraten Sie gerne.

Anmeldung und Information:
Volkshochschule Annweiler am
Trifels, Messplatz 1,
Telefon: 06346-301-217, Home-
page: www.vhs-annweiler.de
Email: info@vhs-annweiler.de
Geschäftszeiten:
Montag von 8.30 - 12.00 Uhr +
14.00 - 17.30 Uhr,
Dienstag und Mittwoch von 8.30
- 12.00 Uhr,
Freitag von 8.30 - 12.30 Uhr, don-
nerstags ist die Geschäftsstelle
geschlossen

Ende des 
amtlichen 

Teils

Unser Anzeigen-

Telefon beim 

TRIFELS 

KURIER
06346/965965 

Anita Hammer

06346/965966 
Jens Kleinod
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